
Satzung des TTC Wahrenholz

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein hat den Namen ,,TTC Wahrenholz".

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

Wahrenholz e.V.".

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit

Er hat seinen Sitz in 29399 Wahrenholz.

Danach lautet der Name,,TTC

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke "der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports (§ 52 Absatz2 AO).

(3) Der Satzungszweck wird venrvirklicht insbesondere durch die Förderung von sportlichen

Übungen und Leistungen im Tischtennis-Sport. Der Verein erstrebt durch Leibesübungen

und Jugendpflege die sittliche und körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder. Der Verein ist

politisch, konfessionell und ethnisch neutral.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf seine Mittel

weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderun§ politischer

Parteien verwenden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen e.V. mit seinen Gliederungen

sowie des Tischtennisverbandes Niedersachsen e.V. und regelt im Einklang mit deren

Satzungen seine Angelegenheiten selbstständig.

§ 3 Enrverb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge und Ehrenmitglieder

(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person

erwerben, die gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. Über die Aufnahme entscheidet der

Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der gesetzlichen

Vertreteri n ne nA/e rtrete rn.
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(2) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht

anfechtbar und muss nicht begründet werden.

(3) Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag. Über die Höhe und Fälligkeit des Beitrags

beschließt die Mitgliederversammlung. Näheres hierzu regelt die Beitragsordnung, die dieser

Satzung als Anlage 1 beiliegt.

(4) Personen, die sich besonders um die Förderung des Sports innerhalb des Vereins

verdient gemacht haben, können auf Antrag des Vorstandes durch Beschluss der Mitglieder-

versa m m lung zu Ehrenmitg liedern ernan nt werden.

Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind jedoch von der

Beitragsleistung befreit.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austriü, Ausschluss oder Tod.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt

a) durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung unter Einhaltung einer

Kündigungsfrist von einem Monat jeweils zum Schluss eines Kalendermonats.

b) durch Ausschluss aus dem Verein aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden

- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßerVerpflichtungen,

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die lnteressen des Vereins oder

- wegen groben unsportlichen Verhaltens.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied

Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hiezu ist das Mitglied unter

Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über

den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief

zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung

zulässig; sie muss schriftlich und binnen dreiWochen nach Absendung der Entscheidung

erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.



(a) Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger

schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen

in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch

den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten

Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate

vergangen sind.

(5) Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus

dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs

Monaten nach Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend

gemacht und begründet werden.

§ 5 Rechte von Mitgliedern

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt,

a) durch Ausübung des Stimmenrechts an den Beratungen und Beschlüssen der

Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmenrechts sind nur Mitglieder

über 18 Jahren berechtigt,

b) die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen Bestimmungen zu

benutzen,

c) an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, sowie den Sport aktiv auszuüben,

d) vom Verein einen angemessenen Versicherungsschutz gegen Sportunfälle zu erlangen.

§ 6 Pflichten der Mitglieder

Die Verei nsm itg lieder si nd insbesondere verpflichtet,

a) die Satzung des Vereins zu befolgen,

b) nicht gegen die lnteressen des Vereins zu handeln,

c) die durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge zu entrichten,

d) an allen sportlichen Veranstaltungen nach Kräften mitzuwirken, zu deren Teilnahme er

sich zu Beginn der Saison verpflichtet hat.



§ 7 Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

- dieMitgliederversammlung

- der Vorstand.

§ 8 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

- der ersten Vorsitzendenidem ersten Vorsitzenden

- der zweiten Vorsitzenden/dem zweiten Vorsitzenden

- der Kassenwartin/dem Kassenwart

- der Schriftführerin/dem Schriftführer

- der Sportwartin/dem Sportwart

- der Jugendwartin/ dem Jugendwart

(2) Der Verein wird gem. § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch den

ersten Vorsitzenden allein oder dem zweiten Vorsitzenden gemeinsam mit dem Kassenwart.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei

Jahren gewählt. sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die wiederuvahl eines

Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Die vozeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann

nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen-

(4) Der Vorstand ist verantwortlich für:

1. die Führung der laufenden Geschäfte,

2. dle Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

3. die Verwaltung des Vereinsvermögens;

4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr;

5. die Buchführung;

6. die Erstellung des Jahresberichts;

7. die Vorbereitung und

8. dieEinberufungderMitgliederversammlung.
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(5) Vorstandssitzungen werden vom ersten Vorsitzenden per E-Mail, schriftlich oder

telefonisch einberufen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Er ist erst ab einer

Mindestanzahl von drei anwesenden Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden. Stimmvollmachten sind

zulässig. Der Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Vorstandsämter besetzt sind.

(6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der u.a. die Aufgabenbereiche

der einzelnen Vorstandsm itg lieder festgelegt werden.

(7) Der Vorstand haftet gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern nur für Vorsatz und

grobe Fahrlässigkeit.

§9 Aufgaben des Vorstandes

(a) Aufgaben des Gesamtvorstandes:

Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach den Vorschriften der Satzung und der

Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zu führen. Der

Vorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden oder sonstiger dauernder Behinderung

von Mitgliedern von Vereinsorganen deren verwaistes Amt bis zur nächsten

Jahreshauptversammlung durch geeignete Mitglieder des Vereins zu ersetzen.

(b) Aufgaben der einzelnen Mitglieder:

Der erste Vorsitzende verlritt den Verein nach innen und nach außen, regelt das Verhältnis

der Mitglieder untereinander und zum Verein, beruft und leitet die Vorstandssitzungen und

Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung des

Vorstandes und aller Organe.

Der zweite Vorsitzende vertritt den ersten Vorsitzenden im Verhinderungsfall in allen

vorbezeichneten Angelegen heiten.

Der Kassenwart verwaltet die Vereinskassengeschäfte und sorgt für die Einziehung der

Beiträge. Alle Zahlungen dürfen nur auf Anweisung des ersten Vorsitzenden geleistet

werden. Der Kassenwart ist für den Bestand und die sichere Anlage des Vereinsvermögens

verantwortlich. Bei einer Kassenrevision sind alle Ausgaben durch Belege, die vom ersten

Vorsitzenden anerkannt sein müssen, nachzuweisen.



Der Schriftführer erledigt den gesamten Geschäfts- und Schriftverkehr des Vereins und kann

einfache, für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit Zustimmung des ersten

Vorsitzenden allein untezeichnen. Er führt die Mitgliederliste und in den Versammlungen die

Protokolle, die er zu unterschreiben hat. Am Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat er

einen schriftlichen Jahresbericht vozulegen, der in der Jahreshauptversammlung verlesen

wird.

Der Sportwart bearbeitet sämtliche Sportangelegenheiten und sorgt für ein gutes

Einvernehmen zwischen den Mannschaften. Er hat die Aufsicht bei allen übungs- und

sonstigen Sportveranstaltungen ohne Rücksicht auf die Mannschaft.

Der Jugendwart neben der Verbindung der lnteressen der Jugend eines Vereins und denen

des Vorstands für die Koordination der gesamten Jugendarbeit im Verein verantwortlich.

Dazu gehört die Planung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art, an denen

Mitglieder der Jugendabteilungen beteiligt sind.

§ 
,l0 Vergütung des Vorstands, Aufirandsersatz

(1) Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können bei Bedarf eine

angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Zelt - oder Arbeitsaufwand erhalten. Über

die Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. Für den

Abschluss von Anstellungsvedrägen mit Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand gemäß § 26

BGB (§ 6 Abs. 2 der Satzung) zuständig.

(2) Aufwendungen für den Verein werden gemäß § 670 BGB gegen Vorlage von Belegen

ersetzt.

§ 1 1 Ordentliche Mitgliederversammlung

(1) Die den Mitgliedern bezüglich der Vereinsleitung zustehenden Rechte werden in der

Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Vereins ausgeübt. Sämtliche Mitglieder über

18 Jahren haben eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig. Mitgliedern

unter 18 Jahren ist die Anwesenheit gestattet. Die Mitgliederversammlung soll alljährlich im

Monat Januar als sogenannte Jahreshauptversammlung zwecks Beschlussfassung über die

in § 11 Abs. 2 genannten Aufgaben einberufen werden. Die Einberufung erfolgt durch den

ersten Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich oder in Textform
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per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens vier

Tage vor der Mitgliederversammlung beim ersten Vorsitzenden schriftlich einzureichen.

(2) Der Jahreshauptversammlung steht die oberste Entscheidung in allen

Vereinsangelegenheiten zu, soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Organen übertragen

ist. Seiner Beschlussfassung unterliegen insbesondere:

1.

2.

die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder;

die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste

Geschäftsjahr;

die Ernennung von Ehrenmitgliedern;

die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands;

die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages;

die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.

3.

4.

5.

6.

(3) Sämtliche Organe sind beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen

Mitglieder, sofern die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist. Sämtliche Beschlüsse werden

mit einfacher Mehrheit der erschienenen stimmenberechtigten Mitglieder gefasst. Bei

Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung geschieht durch

Handaufheben öffentlich. Sämtliche Stimmenberechtigten sind zur Stellung von Anträgen

berechtigt. Zu spät eingehende Anträge bedürfen zu ihrer Behandlung eines besonderen

Beschlusses der Versammlung.

(4) Zur Beschlussfassung von Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 314 der

erschienenen stimmenberechtigten Mitgliedern, über die Vereinsauflösung eine Mehrheit von

4/5 unter der Bedingung, dass mindestens 415 der Stimmenberechtigten anwesend sind,

erforderlich. Erscheinen bei der Beschlussfassung über die Vereinsauflösung weniger als 4t5

der Stimmenberechtigten, so ist die Abstimmung vier Wochen später zu wiederholen. Die

Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.

(5) Die Versammlung wird vom ersten Vorsitzenden geleitet. Bei dessen Abwesenheit wählt

die Versammlung den Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den

Protokollführer.
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§ 12 Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Die Tagesordnung eines Jahreshauptversammlung hat mindestens folgende Punkte zu

umfassen:

a) Feststellen der Stimmberechtigten

b) Rechenschaftsbericht der Vorstandsmitglieder

c) Beschlussfassung über die Entlastung

d) Neuwahlen

e) besondere Anträge

§ 13 Protokollierung von Beschlüssen

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll ist vom

Versamm I ungsleiter und Protokol lführer zu unterzeichnen,

Es soll folgende Feststellungen enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung

- d ie Versam m I ungsleiterin/der Versam mlungsleiter

- die Protokollführerin/der Protokollführer

- die Zahl der erschienenen Mitglieder

- die Tagesordnung

- die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung

('1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im lnteresse

des Vereins erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung von mindestens 20 o/o der

Mitglieder schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt wird.

(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Regelungen in §§ 12 und 14

der Satzung entsprechend.

§ 15 Kassenprüfung

1) Dle Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Personen zur

Kassenprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten

Ausschusses sein. Wiederwahl ist zulässig.



2) Die Kassenprüferinnen/Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der

Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu

prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die KassenprÜferinnen/

Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen

bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Kassenwartin/des

Kassenwartes und der übrigen Vorstandsmitglieder.

§ 16 Satzungsänderungen durch Vorstand

Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von einem Gericht oder einer Behörde verlangt

werden, beschließen.

§ 17 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich

zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben

genannten Personen aus dem Verein hinaus.
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§ 18 Auflösung des Vereins, Mittelverwendung

Bei Auflösung des Vereins oder bei wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen

des Vereins nach Abdeckung etwaiger bestehender Verbindlichkeiten an den

Landessporlbund Niedersachsen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat'

§ 19 lnkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am

27 .01 .2019 beschlossen worden.
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